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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der 

 

DATAGROUP SE, Pliezhausen 

 

International Security Identification Number (ISIN):  

DE000A0JC8S7 

 

Wertpapierkennnummer (WKN):  

A0JC8S 
 

 

 

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zur  

 

ordentlichen Hauptversammlung 

am Donnerstag, 14. März 2019, 

um 11.00 Uhr 

 

am Firmensitz der Gesellschaft in der Wilhelm-Schickard-Straße 7, 72124 Pliezhausen. 
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Tagesordnung der Hauptversammlung 

Die für Aktiengesellschaften mit Sitz in Deutschland maßgeblichen Vorschriften, insbesondere des 

Handelsgesetzbuches (HGB) und des Aktiengesetzes (AktG), finden auf die DATAGROUP SE aufgrund der 

Verweisungsnormen der Art. 5, Art. 9 Abs. 1 lit. c) ii), Art. 53 sowie Art. 61 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des 

Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE-Verordnung) Anwendung, soweit 

sich nicht aus spezielleren Vorschriften der SE-Verordnung oder des SE-Ausführungsgesetzes (SEAG) etwas 

anderes ergibt. 

 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses und des 

Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr vom 01.10.2017 bis 30.09.2018 nebst Bericht des 

Aufsichtsrats  

 

 Hinweis: Die vorgenannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen der DATAGROUP SE, Wilhelm-Schickard-

Straße 7, 72124 Pliezhausen und im Internet unter http://www.datagroup.de > Investor Relations > 

Hauptversammlung eingesehen werden. Auf Verlangen wird jedem Aktionär von der Gesellschaft unverzüglich und 

kostenlos eine Abschrift der vorgenannten Unterlagen zugesandt. Die Unterlagen werden auch in der 

Hauptversammlung ausliegen und näher erläutert. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zum 

Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahres- und Konzernabschluss 

bereits gebilligt hat. 

 

 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr vom 01.10.2017 

bis 30.09.2018 

 

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: Der im Geschäftsjahr vom 01.10.2017 bis 30.09.2018 

erzielte Bilanzgewinn von EUR 20.213.410,81 wird wie folgt verwendet: 

 

 Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,60  

je dividendenberechtigter Stückaktie  

für 8.331.459 Stückaktien somit insgesamt EUR  4.998.875,40 

 

 Gewinnvortrag des verbleibenden Gewinns  

auf neue Rechnung EUR 15.214.535,41 

 

Von der Gesellschaft gehaltene eigene Aktien sind gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt. Der vorstehende 

Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die von der Gesellschaft im Zeitpunkt der Bekanntmachung der 

Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger unmittelbar oder mittelbar gehaltenen 17.541 eigenen 

Aktien. Sollte sich die Zahl der von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien bis zum Zeitpunkt der 

Hauptversammlung verändern, wird bei unveränderter Höhe der Dividende je dividendenberechtigter Aktie ein 

entsprechend angepasster Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet. 

 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der DATAGROUP SE für das 

Geschäftsjahr vom 01.10.2017 bis 30.09.2018 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr vom 01.10.2017 bis 30.09.2018 amtierenden 

Mitgliedern des Vorstands der DATAGROUP SE für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.  
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4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der DATAGROUP SE für 

das Geschäftsjahr vom 01.10.2017 bis 30.09.2018 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr vom 01.10.2017 bis 30.09.2018 amtierenden 

Mitgliedern des Aufsichtsrats der DATAGROUP SE für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.  

 

 

5. Beschlussfassung über die Ermächtigung zu einem Segmentwechsel in den regulierten Markt 

 

Vorstand und Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass der Gesellschaft die Möglichkeit eingeräumt werden sollte, 

einen Segmentwechsel vom Freiverkehr in den regulierten Markt, entweder in den allgemeinen Bereich des General 

Standard oder auch in den Teilbereich des Prime Standard, an der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen und 

die erforderlichen Maßnahmen für die Vorbereitung der Börsenzulassung zu ergreifen. Ein solcher Segmentwechsel 

würde nach Einschätzung von Vorstand und Aufsichtsrat zu einer signifikanten Erhöhung der Akzeptanz der 

Gesellschaft bei den Investoren führen und die Möglichkeiten zur Aufnahme von Eigen- und/oder Fremdkapital am 

Kapitalmarkt deutlich verbessern. Dies würde der Gesellschaft weitere Handlungsmöglichkeiten zum Vorteil der 

Gesellschaft und ihrer Aktionäre eröffnen. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Vorstand wird ermächtigt, die Zulassung der Aktien der DATAGROUP SE innerhalb von vierzehn Monaten ab 

dieser Beschlussfassung zum Handel im regulierten Markt, entweder im General Standard oder auch im Teilbereich 

Prime Standard, an der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen und die erforderlichen Maßnahmen für die 

Vorbereitung der Börsenzulassung zu ergreifen. 

 

 

6. Beschlussfassung zur Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018/2019 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BANSBACH GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, 

Gänsheidestr. 67 – 74, 70184 Stuttgart  

 

 zum Abschlussprüfer der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2018/2019 zu wählen und  

 zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte gemäß §§ 115 ff. WpHG im 

Geschäftsjahr 2018/2019 und 2019/2020 bis zur nächsten Hauptversammlung zu bestellen, sofern die 

vorstehenden Normen auf die Gesellschaft anwendbar sind. 

 

 

 

Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 

Stimmrechts 
 

Im Hinblick auf die Transparenz der DATAGROUP SE und als Service für die Aktionäre der Gesellschaft werden 

nachfolgend nicht nur die gesetzlichen zwingenden Angaben, sondern auch weitergehende Informationen in Anlehnung 

an die Anforderungen für börsennotierte Gesellschaften gegeben.  
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Grundkapital und Stimmrechte  

 

Das Grundkapital der Gesellschaft ist am Tag der Einberufung dieser Hauptversammlung eingeteilt in 8.349.000 auf 

den Inhaber lautende Stückaktien, von denen jede Aktie eine Stimme gewährt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beläuft 

sich damit auf 8.349.000 Stimmrechte.  

 

Zum Zeitpunkt der Einberufung sind in dieser Gesamtzahl 17.541 eigene Aktien enthalten, aus denen der Gesellschaft 

keine Rechte zustehen. 

 

 

Teilnahme an der Hauptversammlung 

 

Gemäß § 17 Abs. 1 bis 3 der Satzung sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich hierzu fristgerecht anmelden und als Nachweis ihrer Berechtigung der 

Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse einen durch das depotführende Institut in Textform erstellten 

besonderen Nachweis ihres Anteilsbesitzes übermitteln: 

 

DATAGROUP SE 

c/o Landesbank Baden-Württemberg 

4035/H Hauptversammlungen  

Am Hauptbahnhof 2 

70173 Stuttgart 

Fax: 0711 127 79264 

oder per E-Mail unter: HV-Anmeldung@lbbw.de 

 

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, 

den 21.02.2019 (00:00 Uhr), beziehen und der Gesellschaft, ebenso wie die Anmeldung, unter der vorgenannten 

Adresse mindestens sechs Tage vor der Versammlung, also spätestens bis zum 07.03.2019 (24:00 Uhr), zugehen. Für 

den Nachweis der Berechtigung reicht ein in Textform erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das 

depotführende Kreditinstitut aus. Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den 

Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten 

sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die 

Gesellschaft Sorge zu tragen. 

 

Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. 

 

  

mailto:HV-Anmeldung@lbbw.de
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Erläuterung zur Bedeutung des Nachweisstichtags (Record Date): 

 

Der Nachweisstichtag (Record Date) ist das entscheidende Datum für den Umfang und die Ausübung des Teilnahme- 

und Stimmrechts in der Hauptversammlung. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der 

Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum 

Record Date erbracht hat. Veränderungen im Aktienbestand nach dem Record Date haben hierfür keine Bedeutung. 

Aktionäre, die ihre Aktien erst nach dem Record Date erworben haben, können somit nicht mit diesen Aktien im eigenen 

Namen an der Hauptversammlung teilnehmen. Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis 

erbracht haben, sind auch dann zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem Record Date veräußern. Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf 

die Veräußerbarkeit der Aktien und ist kein relevantes Datum für eine Dividendenberechtigung. 

 

 

Stimmrechtsvertretung 

 

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von 

Aktionären, ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 

gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Die Erteilung und der Nachweis einer Vollmacht können unter 

Nutzung des auf der Internetseite der Gesellschaft abrufbaren Vollmachtsformulars erfolgen. Ein Vollmachtsformular 

befindet sich auch auf der Rückseite der Eintrittskarte, welche den Aktionären nach der oben beschriebenen form- und 

fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird und wird den Aktionären zudem auf Verlangen zugesandt. Ausnahmen vom 

Textformerfordernis können für Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder diesen gleichgestellte Personen oder 

Institutionen bestehen, vergleiche § 135 AktG, § 125 Abs. 5 AktG. Daher bitten wir unsere Aktionäre, sich bezüglich der 

Form der Vollmachten an Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder diesen gleichgestellte Personen oder 

Institutionen mit diesen abzustimmen.  

 

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann an die nachfolgend genannten Kontaktdaten der Gesellschaft per 

Briefversand, Telefax oder E-Mail übermittelt werden: 

 

DATAGROUP SE 

Team Hauptversammlung  

Wilhelm-Schickard-Straße 7 

72124 Pliezhausen 

Fax: 07127 970 033 

E-Mail: hv@datagroup.de 

 

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären weiter an, sich von weisungsgebundenen Stimmrechtsvertretern der 

Gesellschaft vertreten zu lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung der 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Zur Bevollmächtigung der 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bitten wir Sie, das auf der Internetseite der Gesellschaft abrufbare 

Vollmachtsformular zu nutzen. Wir weisen darauf hin, dass die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft das Stimmrecht 

nur zu denjenigen Punkten der Tagesordnung ausüben können, zu denen ihnen Weisungen erteilt wurden. Die 

Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter muss entweder im unterschriebenen Original an die Gesellschaft an die unten 

angegebene Postadresse, per Telefax  oder als eingescanntes Dokument per E-Mail bis spätestens zum 12. März 2019 

um 18:00 Uhr bei der Gesellschaft unter den vorstehend genannten Kontaktdaten zugegangen sein. Nach Ablauf der 

vorgenannten Frist ist die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter nur noch möglich, indem die Aktionäre das am Einlass zur Hauptversammlung ausgehändigte 

Formular ausfüllen und spätestens bis zum Ende der Generaldebatte in der Hauptversammlung an dem dafür 

vorgesehenen Schalter abgeben. 
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Wir weisen darauf hin, dass auch zur Bevollmächtigung eine ordnungsgemäße Anmeldung und der Nachweis des 

Anteilsbesitzes in Textform erforderlich sind. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft 

einen oder mehrere von diesen zurückweisen.  

 

 

Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß Art. 56 Satz 2 und Satz 3 der Verordnung (EG) Nr. 

2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE-

Verordnung) und § 50 Abs. 2 SE-Ausführungsgesetz (SEAG), § 122 Abs. 2 AktG  

 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 

500.000 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. 

Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Entsprechende 

Tagesordnungsergänzungsverlangen sind schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und müssen der 

Gesellschaft mindestens 24 Tage vor der Versammlung, also bis zum 17.02.2019 (24:00 Uhr) zugehen. Bitte richten 

Sie entsprechende Verlangen an: 

 

DATAGROUP SE 

Vorstand 

Wilhelm-Schickard-Straße 7 

72124 Pliezhausen 

Fax: 07127 970 033 

 
 
Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 
 

Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder 

Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge übersenden. Gegenanträge müssen mit 

einer Begründung versehen sein. Aktionäre werden gebeten, ihre Aktionärseigenschaft im Zeitpunkt der Übersendung 

des Gegenantrags bzw. Wahlvorschlags nachzuweisen. Anträge und Wahlvorschläge sind ausschließlich zu richten 

an:  

 

DATAGROUP SE 

Team Hauptversammlung 

Wilhelm-Schickard-Straße 7 

72124 Pliezhausen 

Fax: 07127 970 033 

E-Mail: hv@datagroup.de 

 

Wir werden zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären einschließlich des Namens des 

Aktionärs, zugänglich zu machender Begründungen und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unter der 

Internetadresse www.datagroup.de im Bereich Investor Relations > Hauptversammlung veröffentlichen. Hierbei werden 

nach § 126 Abs. 1 AktG alle spätestens 14 Tage vor dem Tage der Hauptversammlung, also bis zum 27.02.2019 (24:00 

Uhr), eingehenden Anträge und Wahlvorschläge zu den Punkten der Tagesordnung berücksichtigt. 

 

 

Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG 
 

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der 

Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich ist. 

Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem 

verbundenen Unternehmen. 
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Um die sachgerechte Beantwortung zu erleichtern, werden Aktionäre höflich gebeten, diese Fragen möglichst frühzeitig 

an die oben genannte Adresse zu übersenden. Diese Übersendung ist keine förmliche Voraussetzung für die 

Beantwortung. Das Auskunftsrecht bleibt hiervon unberührt. 

 
 
Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft  

 

Diese Einladung zur Hauptversammlung, die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen, 

einschließlich der erforderlichen Informationen in entsprechender und freiwilliger Anwendung von § 124a AktG, Anträge 

von Aktionären sowie weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach Art. 56 Satz 2 und Satz 3 der 

Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE-

Verordnung) und § 50 Abs. 2 SE-Ausführungsgesetz (SEAG), §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG 

sind alsbald nach der Einberufung der Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft unter 

www.datagroup.de im Bereich Investor Relations > Hauptversammlung zugänglich.  

 

Die zugänglich zu machenden Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausliegen. 

 

 

Informationen zum Datenschutz  

 

Die DATAGROUP SE verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung folgende Kategorien Ihrer 

personenbezogenen Daten: Kontaktdaten (z.B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, ggf. Name, Adresse, E-Mail-Adresse 

einer bevollmächtigten Person), Informationen über Ihre Anteile (z.B. Aktienanzahl, Besitzart),  Verwaltungsdaten (z.B. 

die Eintrittskartennummer) sowie die jeweilige Abstimmung zum jeweiligen Tagesordnungspunkt. Die Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten im Rahmen der Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie auf Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung 

personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung oder 

Durchführung eines Vertrages erforderlich ist. Die DATAGROUP SE ist rechtlich sowie satzungsgemäß verpflichtet, die 

Hauptversammlung der Aktionäre durchzuführen. Um dieser Pflicht nachzugehen, ist die Verarbeitung der oben 

genannten Kategorien personenbezogener Daten unerlässlich. Ohne Angabe Ihrer personenbezogenen Daten können 

Sie sich nicht zur Hauptversammlung anmelden.  

 

Für die Datenverarbeitung ist die DATAGROUP SE verantwortlich.  

 

Die Kontaktdaten des Verantwortlichen lauten:  

 

DATAGROUP SE 

Team Hauptversammlung 

Wilhelm-Schickard-Str. 7 

72124 Pliezhausen 

E-Mail: hv-datenschutz@datagroup.de  

 

Personenbezogene Daten, die Sie betreffen, werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Ausnahmsweise 

erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese von der DATAGROUP SE zur Erbringung von 

Dienstleistungen im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich um 

typische Hauptversammlungsdienstleister, wie etwa HV-Agenturen, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer. Die 

Dienstleister erhalten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der für die Erbringung der Dienstleistung 

notwendig ist.  
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Die oben genannten Daten werden je nach Einzelfall bis zu 3 Jahre (aber nicht weniger als 2 Jahre) nach Beendigung 

der Hauptversammlung aufbewahrt und dann gelöscht, es sei denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall 

noch zur Bearbeitung von Anträgen, Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung 

erforderlich.  

 

Sie haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, die über Sie gespeichert wurden, auf Antrag unentgeltlich 

Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben Sie im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben das Recht, auf Berichtigung 

unrichtiger Daten, das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung von zu umfangreich verarbeiteten Daten zu 

verlangen und das Recht auf Löschung von unrechtmäßig verarbeiteten bzw. zu lange gespeicherten 

personenbezogenen Daten (soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht und keine sonstigen Gründe nach Art. 

17 Abs. 3 DSGVO entgegenstehen). Darüber hinaus haben Sie u.U. das Recht auf Übertragung sämtlicher von Ihnen 

an uns übergebene Daten in einem gängigen Dateiformat (Recht auf „Datenportabilität“). Zur Ausübung Ihrer Rechte 

genügt eine entsprechende E-Mail an: hv-datenschutz@datagroup.de  

 

Zudem haben Sie auch das Recht zur Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde. Den 

Datenschutzbeauftragten der DATAGROUP SE erreichen Sie unter folgender Adresse:  

 

datenschutz süd GmbH 

Wörthstr. 15 

97082 Würzburg 

E-Mail: office@datenschutz-sued.de 

 

 

 

Pliezhausen, im Januar 2019 

 

DATAGROUP SE 

Der Vorstand  
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Anfahrtsbeschreibung 

 
A8 aus Richtung Karlsruhe und aus Richtung 

München 

Biegen Sie an der Ausfahrt Stuttgart - Degerloch auf 

die B27 Richtung Reutlingen / Tübingen ab. Folgen 

Sie der B27 bis zur Ausfahrt Walddorfhäslach / 

Pliezhausen. DATAGROUP befindet sich unmittelbar 

an dieser Ausfahrt. 

 

A81 aus Richtung Heilbronn 

Fahren Sie am Autobahndreieck Leonberg auf die 

A8 Richtung München bis zur Ausfahrt Stuttgart - 

Degerloch. Dort biegen Sie auf die B27 Richtung 

Reutlingen / Tübingen ab. Folgen Sie der B27 bis zur 

Ausfahrt Walddorfhäslach / Pliezhausen. 

DATAGROUP befindet sich unmittelbar an dieser 

Ausfahrt. 

 

A81 aus Richtung Bodensee/Singen 

Fahren Sie an der Anschlussstelle Rottenburg / 

Tübingen über Rottenburg auf der B28 bis Tübingen. 

Wechseln Sie in Tübingen auf die B27 Richtung 

Stuttgart und fahren bis zur Ausfahrt Pliezhausen / 

Walddorfhäslach / Böblingen (Achtung: Nehmen Sie 

nicht die Ausfahrt Pliezhausen / Kirchentellinsfurt!). 

DATAGROUP befindet sich unmittelbar an dieser 

Ausfahrt. 

 

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ab Stuttgart 

Fahren Sie vom Stuttgarter Hbf mit der S-Bahn bis 

zum Flughafen. Dort nehmen Sie den Bus 

„Expresso“ Richtung Reutlingen und steigen an der  

Haltestelle „Gniebel Waldorf - Metric“ aus. Von der  

Haltestelle sind es noch 5 Minuten zu Fuß zu  

DATAGROUP. 

 

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ab Reutlingen 

Fahren Sie vom Reutlinger Hauptbahnhof mit dem Bus „Expresso“ Richtung Stuttgart und steigen an der Haltestelle 

„Gniebel Waldorf - Metric“ aus. Von der Haltestelle sind es noch 5 Minuten zu Fuß zu DATAGROUP. 


